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Die Unternehmensleitung hat ihr Unternehmen so zu orga-
nisieren, dass sichergestellt ist, dass Gesetze eingehalten 
werden. Eine solche Organisation gilt insbesondere auch für 
steuerliche Regelungen, die aufgrund der jüngsten Ent-
wicklungen im besonderen Interesse der Finanzverwaltung 
stehen. Die Einführung eines Tax CMS ist dabei ein Weg, 
um rechtliche Folgen bis hin zu einer persönlichen Haftung 
oder strafrechtlichen Konsequenzen der Finanzverantwortli-
chen zu vermeiden, wie auch das Bundesfinanzministerium 
verdeutlicht: „Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches 
Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfüllung steuerlicher 
Pflichten dient, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, das gegen 
das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit spre-
chen kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prüfung des 
jeweiligen Einzelfalls.“

DER STEUERBERATER /  
DIE STEUERABTEILUNG ALS TAX CMS?
Gerade kleine und mittlere Unternehmen scheuen häufig 
aufgrund der vermeintlich hohen Kosten und / oder des 
Personaleinsatzes die systematische Auseinandersetzung mit 
ihren steuerrelevanten Prozessen und geben Betriebsprüfern 
so einen konkreten Anlass, bei aufkommenden Zweifeln an 
der Angemessenheit des Tax CMS Sachverhalte an die Straf- 
und Bußgeldstelle weiterzuleiten -  erhebliche haftungs- und 
strafrechtliche Risiken können die Folge sein.

Das Hinzuziehen eines externen Steuerberaters bei steu-
errechtlichen Fragen, zur Durchführung der laufenden 
Buchhaltung oder zur Erstellung von Steuererklärungen 
ist zur Haftungsprävention nicht ausreichend.  
Da ein Tax CMS im Wesentlichen prozessual geprägt ist, 
muss von Ihnen sichergestellt werden, dass Ihr Steuerberater 
die  Daten vollständig, richtig und im Hinblick auf die Einhal-
tung von Fristen zeitnah erhält; für interne Steuer-
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abteilungen gilt dieses ebenso. Gerade weil steuerlich 
relevante Prozesse regelmäßig außerhalb von finanznahen 
Abteilungen beginnen oder geprägt werden, bedarf es daher 
eines unternehmensweiten Ansatzes, um die vollständige 
und zeitgerechte Erfüllung steuerlicher Pflichten in effizien-
ter Weise sicherzustellen. 

Es handelt sich somit um eine Aufgabe, die weit über die 
steuerrechtliche Einschätzung von Sachverhalten hinaus-
geht, aber Kern eines Tax CMS und damit Grundlage einer 
effektiven Haftungsprävention ist.

Das Finanzministerium bezieht kleine und mittlere Unter-
nehmen bei diesem Thema gleichermaßen ein. Insofern 
führen nicht zuletzt verschärfte Regelungen und drohende 
Sanktionen dazu, dass ein angemessenes und wirksames Tax 
CMS für jede Unternehmensgröße unverzichtbar ist.

Um auch kleinen und mittleren Unternehmen ein 
effizientes Tax CMS anbieten zu können, das an einem 
kostenbewussten Ansatz orientiert ist, bieten wir eine 
standardisierte Lösung an. Dieser Ansatz wird maßge-
schneidert auf Ihre Verhältnisse angepasst. Zögern Sie 
bitte nicht, uns diesbezüglich anzusprechen!

BEDEUTUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE 
UNTERNEHMEN
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